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Verwaltungsverfahrensgesetz
Amtliche Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften

RdErl. d. Ministeriums flr Inneres und Kommunales - 56-36.05.04 -
v. 26.1.2015

Der Runderlass des Innenministers vom 28.4.1977 (MBI. NRW. S. 552) wird wie folgt geandert:

1. In Satz 3 wird das Wort ,iibrigen” durch das Wort ,Ubrigen” und das Wort ,folgendes” wird
durch das Wort ,Folgendes” ersetzt.

2. Nummer 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 7 wird nach dem Wort ,Vervielfaltigungen” das Wort ,sowie" durch ein Komma ersetzt
und nach dem Wort ,werden" wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und es werden die Worter
Lfur Ausdrucke elektronischer Dokumente sowie fiir elektronische Dokumente, die zur Abbildung
eines Schriftsticks hergestellt wurden oder die ein anderes technisches Format als das mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten haben."” ange-
flgt.
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b) In Satz 8 wird die Angabe ,4" durch die Angabe ,6" ersetzt.
c) Nach Satz 18 wird folgender Text angefligt:

.Geman § 33 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW muss der Beglaubigungsvermerk zusatzlich zu den An-
gaben nach § 33 Abs. 3 Satz 2 VwVfG NRW bei der Beglaubigung

1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Si-
gnatur verbunden ist, die Feststellungen enthalten,

a) wen die Signaturprifung als Inhaber der Signatur ausweist,
b) welchen Zeitpunkt die Signaturprifung fir die Anbringung der Signatur ausweist und
c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen;

2. eines elektronischen Dokuments den Namen der fiir die Beglaubigung zustandigen Person
und die Bezeichnung der Behdrde, die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift
der fir die Beglaubigung zustandigen Person und das Dienstsiegel nach § 33 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4
VwVTG NRW werden durch eine dauerhaft Gberprifbare qualifizierte elektronische Signatur er-
setzt.

Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten hat, nach § 33 Abs. 5
Satz 1 Nr. 2 VwVfG NRW beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zusatzlich die Feststellun-
gen nach § 33 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 VwVfG NRW fiir das Ausgangsdokument enthalten.

Jede Behdrde soll von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, auf Verlangen ein elektronisches
Dokument nach § 33 Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe a VwVfG NRW oder eine elektronische Abschrift
fertigen und beglaubigen (§ 33 Abs. 7 VwWVfG NRW)."

Ministerium fur Inneres und Kommunales
Im Auftrag

StefanMnich
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Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/2


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2015-5

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verwaltungsverfahrensgesetz Amtliche Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales - 56-36.05.04 - v. 26.1.2015 


